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§ 15 MBG Bildverarbeitung

MBG - Militarbefugnisgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

1. (1)Die Datenermittlung mit BildUbertragungs- und Bildaufzeichnungsgeraten (Bildverarbeitung) ist zuldssig, wenn
dies fur Zwecke des Wachdienstes erforderlich ist.

2. (2)Auf eine Bildverarbeitung nach Abs. 1 ist nach Mal3gabe der jeweiligen besonderen &rtlichen und militarischen
Verhdltnisse in geeigneter Form hinzuweisen. Ein derartiger Hinweis kann entfallen, wenn dies aus Griinden der
militarischen Sicherheit unerlasslich ist.

In Kraft seit 25.05.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 15 MBG Bildverarbeitung
	MBG - Militärbefugnisgesetz


